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Nr. 2 Verordnung:	Flächenwidmungsplan Nr. X samt örtlichem Entwicklungskonzept Nr. X[footnoteRef:2] [2:  Wird nur der Flächenwidmungsteil oder das örtliche Entwicklungskonzept neu erlassen, ist der Titel entsprechend anzupassen. ] 



[bookmark: _Hlk161139648]Verordnung
des Gemeinderats der Gemeinde Unterach am Attersee betreffend den Flächenwidmungsplan Nr. X samt örtlichem Entwicklungskonzept Nr. X1
[bookmark: _Hlk207344961]Gemäß § 18 Abs. 1 iVm. § 34 Abs. 5 Oö. Raumordnungsgesetz 1994 (Oö. ROG 1994), LGBl. Nr. 114/1993, in der Fassung des Landesgesetzes LGBI. Nr. 48/2025[footnoteRef:3], wird verordnet: [3:  Hier ist die geltende Fassung anzuführen.] 

§ 1 
Erlassung eines Flächenwidmungsplans samt örtlichem Entwicklungskonzept
Der in den Anlagen X-Y dargestellte, vom Gemeinderat am [Datum] beschlossene und mit Bescheid der Oö. Landesregierung vom [Datum, Zahl] gemäß § 34 Abs. 1 Oö. ROG 1994 aufsichtsbehördlich genehmigte Flächenwidmungsplan samt örtlichem Entwicklungskonzept wird verordnet.[footnoteRef:4] [4:  Wird nur der Flächenwidmungsteil oder das örtliche Entwicklungskonzept neu erlassen, ist der Titel und der Text entsprechend anzupassen.] 

§ 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Verordnungsblatt der Gemeinde Unterach am Attersee in Kraft.


	Der Bürgermeister:

	N. N.



*Anlage/n

	Bildmarke
	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www......at/amtssignatur
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